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nächst
nehmen
nun
Pflicht
plan (plän) (auf Anlaut 

u. Auslaut), Fünfjahr
plan 

rech(n) 
recht
reich (nur auf Anlaut)
rieht
sag
scheid (schied) 
schlag (schläg, schlug) 
schließ (schloß, Schluß, 

schlüss) 
schreib (schrieb, schrift) 
sein (Hilfszeitwort) 
setz (satz, sätz, Gesetz, 

Voraussetzung) 
sicht
sprech (sprach, spruch, 

sprüch, sprich, sproch)

2. Fremdwörter:
Artikel
exp-, ext-
Demokrat
Diskussion
Fabrik
Finanz
Industrie
Kollege
Kollektiv
Kommission
kommun-
Konstruktion
Kontrolle (kontrollieren)
Kultur

Staat
stadt (städt)
stand (ständ)
statt
steh
stell
stimm
stütz
tat (tät)
teil
trag (trag) 
treib (trieb)
Wechsel (auf Anlaut + 

sei) 
weis (wies) 
Wissenschaft 
woch 
zahl 
zeit 
zeug
zieh (zog, zog, zug, züg, 

zucht, zücht)

Minister
Nation (national, 

Nationale Front) 
Natur 
Paragraph 
Partei 
Person 
Produkt 
Prozent 
Qualität 
Quantität 
regieren 
Republik 
Technik

§ 9
In der Oberstufe der Eilschrift werden d i e Eilschrift

bestimmungen der Systemurkunde und d i e Kürzungen 
der Beispielsammlung gelehrt, die in der Grundstufe 
der Eilschrift nicht enthalten sind.

§ 10
(1) Diese Neugliederung des Lehrstoffes der Deut

schen Stenografie (Einheitskurzschrift) wird am 1. Sep
tember 1956 im gesamten Stenografieunterricht in der 
Deutschen Demokratischen Republik verbindlich ein
geführt. In allen Einführungs- und Fortbildungslehr
gängen werden von diesem Zeitpunkt an nur noch die 
einheitliche Verkehrsschrift, die Grundstufe und die 
Oberstufe der Eilschrift gelehrt.

(2) In den Berufsschulen wird vom 1. September 
1956 an in den Stenotypistinnenklassen irh ersten Lehr
jahr die einheitliche Verkehrsschrift, im zweiten Lehr
jahr die Grundstufe der Eilschrift gelehrt. In allen 
anderen Klassen der Berufsschule, in denen Steno
grafieunterricht erteilt wird, wird von diesem Zeit
punkt an nur noch die einheitliche Verkehrsschrift 
gelehrt.

§ 11
Der Neugliederung des Lehrstoffes entsprechend, 

werden Lehr- und Übungsbücher durch den volks
eigenen Verlag Volk und Wissen so vorbereitet, daß 
sie spätestens zum Beginn des Schuljahres 1956/57 vor
liegen.

§ 12
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

Berlin, den 15. März 1956
Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung

I.V.: W i e ß n e r  
Stellvertreter des Ministers

Berichtigung
Das Staatliche Komitee für Körperkultur und Sport 

weist darauf hin, daß der Beschluß des Ministerrates 
vom 9. Februar 1956 über die weitere Entwicklung der 
Körperkultur und des Sportes in der Deutschen Demo
kratischen Republik (GBl. I S. 181) wie folgt zu be
richtigen ist:

Im Tell II Abschnitt A Ziff. 16 muß es richtig 
heißen: „Im Jahre 1956 ...“
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